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Zslblttcixcàn Mr à krisgzltsusr.

Aus einzelnen Kantone wird uns gemeldet, daß die Samaritervereine durch Zustellung
der bezüglichen Formulare zur Einreichung der Sclbsttaxation für die Kricgssteuer aufgc-

fordert worden sind.

Da die Besteuerung solcher Organisationen offenbar nicht im Sinne dcö Gesetzgebers

gelegen hat, ist der Zentralvorstand des schweizerischen Samariterbundes mit einem Gesuch

an den hohen Bundesrat gelangt, es möchte das Eigentum der Samaritervereine als steuer-

frei erklärt werden.

Wir ersuchen die betreffenden Bereinsvorstände, den zuständigen Steuerbehörden vor-
läufig in diesem Sinne zu antworten und mit der Abgabe der Steuererklärung zuzuwarten,
bis der Entscheid der eidgenössischen Behörden vorliegt.

Ölten, den 2. September l921. Schweizerischer Samariterbuud,
Der Verbandssekretär: A. Raub er.

Avis an à kotkrsu2-l!0Ljgveràe, kotkrau^-tiolonnen un6

Militärlanitätsvereins.
Sollten Sie ebenfalls mit obgcnanuten Formularen bedacht worden sein, ersuchen wir

um entsprechendes Vorgehen nnter sofortiger Anzeige an uns, damit auch wir vorstellig
werdeil können.

Isiitrcillekrstciricit clsz kàsi7ôrilctisi? Koten tireu?S5.
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Kn à ksitliligsn von Zciniarltsr- u, tircinksnpklsgskurlsn.

Die beginnende Kurssaison veranlaßt uns, die Leitungen auf folgendes aufmerksam zu

macheu:

Es kommt so oft vor, daß wir nachträglich die Vereine für fehlende oder zerbrochene

Gegenstände des Unterrichtsmaterials haftbar machen müssen. Niemand will dann am

Fehlen oder Zerbrechen schuld sein, oder man behauptet, daß die fehlenden Gegenstände

schon anfangs nicht vorhanden gewesen seien usw. Höchst unwillig wird dann schließlich

Vergütung geleistet.

Wir geben ohne weiteres zu, das; es auch mal lins passieren kann, daß das Fehlen
eines Gegenstandes beim Versand nicht bemerkt wird, um so mehr, als bei dem beständigen

Hinundherreiscn des Materials oft wenig Zeit zur Kontrolle bleibt. Aus diesem Grund

liegen jeder Sendung Verzeichnisse bei, an Hand deren das eingesandte Material kontrolliert
werden kann. Das wird nun leider von einigen von den Vereinen beauftragten Material-
Verwaltern oft recht oberflächlich gemacht. Es ergeben sich dann daraus sehr unangenehme

und oft wenig erfreuliche Schreibereien, da wir gezwungen sind, die Vereine für fehlendes

oder zerbrochenes Material ^ auch für zerschnittene Binden! haftbar zu macheu.

Wir ersuchen daher die Kursleitungen dringend, folgendes zu beobachten:

1. Das von uns eingesandte Unterrichtsmaterial ist an Hand des jewcilen
beiliegenden Verzeichnisses genau auf seine Vollständigkeit zu prüfen.
Von kehlenden oder auf dem Transport zerbrochenen Gegenständen ist uns sofort nach
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